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6. Änderung 

der Geschäftsverteilung 2015 

des Verwaltungsgerichts Düsseldorf 

 
 
Aus Anlass der Einrichtung der 28. Kammer, des Eintritts von Herrn Richter am VG 

Golüke in den Ruhestand, des Beginns der beschäftigungslosen Elternzeit von Herrn 

Vorsitzenden Richter am VG Müller, des Ausscheidens von Herrn Richter am VG 

Dr. Holzke aus dem Richterdienst, des Endes der Abordnung von Herrn Richter am VG 

Dr. Werthmann und seiner Beförderung zum Vorsitzenden Richter am VG, des 

Dienstantritts von Frau Hemmer und Frau Nöll sowie des Endes der 

beschäftigungslosen Elternzeit von Frau Richterin am VG Dr. Trierweiler hat das 

Präsidium beschlossen, den Geschäftsverteilungsplan wie folgt zu ändern: 

 
 
Zu 1a.: 

Im Einleitungssatz wird mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 „27“ durch „28“ ersetzt. 

 

Bei der 2. Kammer: 

Mit Wirkung vom 23. Oktober 2015 

zu streichen:      Vorsitzender Richter am VG Müller 

stattdessen einzufügen:    Vorsitzender Richter am VG Klein 

       (Stammkammer ist die 10. Kammer) 

 

Bei der 3. Kammer: 

Mit Dienstantritt von  

Frau Hemmer 

einzufügen nach 

Richter am VG Wolber:  Richterin Hemmer 

 

Bei der 4. Kammer: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 gilt die Zuständigkeit für das Baurecht  
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„in der Stadt Düsseldorf und soweit nicht die Zuständigkeit der 9., der 11., der 16., der 

25. oder der 28. Kammer gegeben ist“. 

 

Bei der 6. Kammer: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 werden gestrichen: 

Lastenausgleichsrecht (1561) 

Requisitions- und Besatzungsschädenrecht (1564) 

und Vermögensrecht (1200) 

 

Bei der 7. Kammer: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 

zu streichen:     Richter am VG Golüke  

(regelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden) 

einzufügen bei Richter am VG Dr. Grabosch:   (regelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden) 

 

Bei der 10. Kammer: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 

zu streichen:     Richter am VG Dr. Holzke  

 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 wird gestrichen: 

Immissionsschutzrecht betreffend Windfarmen und Windkraftanlagen (1021) 

 

Bei der 13. Kammer: 

Mit Dienstantritt von  

Frau Nöll 

einzufügen nach 

Richterin Sowa:  Richterin Nöll 

 

Bei der 26. Kammer: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 
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zu streichen:      Richter am VG Werk 

       (regelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden) 

einzufügen bei Richter am VG Jeratsch:           (regelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden) 

 

Nach der 27. Kammer mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 einzufügen: 

28. Kammer: 

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am VG Dr. Werthmann 

Weitere  
Richter/innen: Richter am VG Werk  

(regelmäßiger Vertreter  

des Vorsitzenden) 

 Richter Dr. Bach (bis 28. Oktober 2015; 

Stammkammer ist die 25. Kammer) 

 
Richterin am VG Dr. Trierweiler (ab 29. Oktober 2015)  

 

Zuständigkeit: 

Raumordnung und Landesplanung (0900, 0910) 

Bauplanungs-, Bauordnungs- und Städtebauförderungsrecht allgemein (0920) 

Denkmalschutz einschließlich der Verfahren nach §§ 30, 31 DSchG (0940) 

Wohnungseigentumsgesetz einschließlich Streitigkeiten betreffend die Erteilung der sog. 

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 

WEG (0980) 

Recht der Außenwerbung (0990) 

Naturschutz und Landschaftsschutz einschließlich der Streitigkeiten nach dem Land-

schaftsgesetz NRW (1023), soweit nicht ein besonderer Zusammenhang mit dem 

Forstrecht besteht 

- Baurecht -  

im Kreis Wesel 
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Immissionsschutzrecht betreffend Windfarmen und Windkraftanlagen (1021) 

Vermögensrecht (1200) 

Lastenausgleichsrecht (1561) 

Requisitions- und Besatzungsschädenrecht (1564) 

 

Asylrecht (0710, 0720, 0810, 0820), soweit es sich um Personen handelt, die sich bei 
Eingang des Rechtsschutzantrages bei Gericht auf eine Verfolgung in 

dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 

berufen. Soweit für ein Herkunftsland mehrere Kammern zuständig sind, erfolgt die 

Verteilung nach Nr. 7 des Geschäftsverteilungsplanes. 

 

 

Bei der 37. Kammer: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 

zu streichen:     Richter am VG Dr. Holzke  

 

 

Zu 2.: 

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 wird im Einleitungssatz vor Absatz 1 „27.“ durch „28.“ 

ersetzt. 

 

In Absatz 2 wird ersetzt „für die 16. Kammer die 11. Kammer“ durch: 

„für die 16. Kammer die 28. Kammer“.  

Der Punkt am Ende des Absatzes entfällt, die Auflistung wird wie folgt ergänzt:  

„für die 28. Kammer die 11. Kammer.“ 

 

In Absatz 3 wird „27“ jeweils durch „28“ ersetzt. 

 
 
Zu 4.: 

In Absatz 2 Satz 1 wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 die Ordnungszahl „27.“ durch 

„28.“ ersetzt. 
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Zu 5.: 

Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 

Die Zuweisung der ehrenamtlichen Richter an die 28. Kammer erfolgt mit Wirkung vom 

1. Oktober 2015 gemäß der als Anlage zu dieser Änderung des 

Geschäftsverteilungsplans gehörenden Haupt- und Hilfsliste, die der Urschrift dieses 

Beschlusses vollständig beigefügt ist. Zugleich entfällt die bisherige Zuweisung der dort 

aufgeführten ehrenamtlichen Richter an eine andere Kammer, und in die Hilfsliste der 

19. Kammer wird hinter dem ehrenamtlichen Richter Heribert Schiefer der ehrenamtliche 

Richter Hugo Schillings eingefügt. 

 

In Absatz 2 wird angefügt: 

Entsprechendes gilt für ehrenamtliche Richter, die vor Inkrafttreten dieser Änderung 

einer anderen Kammer angehört haben.  

 

Zu 7.: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 wird Absatz 1 lit. b) wie folgt neu gefasst:  

„Verfahren Asylsuchender aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien werden in der 

Reihenfolge ihres Eingangs 2:2:2:1:1:2:2:1:1 auf die 2., 3., 7., 9., 11., 20., 24., 27. und 28. 

Kammer verteilt.“ 

 

Zu 18.: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 wird als Absatz 2b eingefügt: 

„Abweichend von Absatz 1 werden folgende Regelungen für am 30. September 2015 

anhängige Verfahren getroffen: 

a) Die bei der 4. Kammer anhängigen Verfahren des Baurechts im Kreis Wesel gehen auf 

die 28. Kammer über.  

b) Die bei der 6. Kammer anhängigen Verfahren des Lastenausgleichsrechts (1561), des 

Requisitions- und Besatzungsschädenrechts (1564) und des Vermögensrechts (1200) 

gehen auf die 28. Kammer über. 

c) Die bei der 10. Kammer anhängigen Verfahren des Immissionsschutzrechts betreffend 

Windfarmen und Windkraftanlagen (1021) gehen auf die 28. Kammer über.  

d) Die fünfzig ältesten bei der 27. Kammer anhängigen Verfahren im Asylrecht (0710, 0720, 

0810, 0820) gehen auf die 28. Kammer über.“ 
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Düsseldorf, den 23. September 2015 

               Das Präsidium 
      des Verwaltungsgerichts 
                 Düsseldorf 
 
 
 

______________ ___________________ ___________________ 
Dr. Heusch Chumchal Appelhoff-Klante 

______________ ___________________ ___________________ 
Zeiß Schwerdtfeger Helmbrecht  

______________ ___________________ ___________________ 
Dr. Lorenz Riege 

 

Dr. Bongard 

   
   

 

 

 

 

 


